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Herzlichen Dank! 

 
Foto: Philipp Vogelmann 

 

Wir dürfen allen Mitwirkenden und Beteiligten, welche 

den diesjährigen Volkstrauertag auf unserem Friedhof 

mitgestaltet, haben herzlich danken! 

Ein besonderer Dank an den Musikverein mit Dirigent 

Mario Scheible sowie dem Liederkranz unter der Leitung 

von Michael Bühler für ihre Beiträge. Ein Dank an  

Carolin Baasner für die Worte der Pfarrgemeinde. 

Durch ihr Mitwirken hat unsere Gedenkfeier zu Ehren un-

serer Gefallenen und Toten der beiden Weltkriege und der 

Kriegsopfer in der jüngsten Vergangenheit einen  

würdigen Rahmen erhalten. 

 

Walter Sieber, Bürgermeister 

 

Kundenselbstablesung der Wasserzähler für die  

Verbrauchsabrechnung 2025 

In diesen Tagen werden die Karten für die Ablesung der 

Wasseruhren an alle Haushalte verteilt. 

Bitte melden Sie uns Ihren Verbrauch  

bis zum 28. November 2025 per 

• Einwurf in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung 

• E-Mail: kontakt@zimmern-udb.de 

• Fax: 07427/8327 

Erhalten wir bis zum 28. November 2025 keine Rückmel-

dung von Ihnen, müssen wir den Verbrauch schätzen. 

Bitte beachten Sie, dass eine Schätzung Ihres Verbrauchs 

dazu führen kann, dass Ihre Abrechnung entweder zu hoch 

ausfällt oder bei zu niedrigem Schätzwert die Kosten im 

nächsten Jahr sehr hoch ausfallen werden. 

 

 

 

Deshalb bitten wir Sie, an dieser Kunden-Selbstablesung 

teilzunehmen und nach Erhalt der Ablesekarten die Selbst-

ablesung vorzunehmen.  

 

Fassadensanierung abgeschlossen 

Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch konnten in den letzten 

Tagen die Arbeiten zur Fassadensanierung am Feuerwehr-

gerätehaus und am Bürgerhaus abgeschlossen werden. 

 
Mit neuer Farbgebung präsentiert sich das Feuerwehrgerätehaus 

in der Ortsmitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der abgefallene Putz am Bürgerhaus im Bereich zur Kirche 

wurde ebenfalls saniert und mit teilweiser neuer Farbgebung ver-

sehen. Somit hat das Bürgerhaus wieder eine dringend notwen-

dige Aufwertung erfahren. 

 

Walter Sieber 

Bürgermeister 

 

 

Einladung 

zur Verbandsversammlung des 

Gemeindeverwaltungsverbandes 

Oberes Schlichemtal 

am Donnerstag, 27. November 2025 

um 18.00 Uhr 

in der Pfarrscheuer 

Gemeinde Ratshausen 

Egertstraße 11, 72365 Ratshausen 

 

Tagesordnung 

- öffentlich –  

1. Bekanntgabe in der Verbandsversammlung 

nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und 

 

Amtliches 

http://www.zimmern-udb.de/
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Bekanntgabe im Verwaltungsrat und den be-

schließenden Ausschüssen gefasster Beschlüsse 

2. Medizinische Versorgung im Oberen  

Schlichemtal – Bericht zur aktuellen Situation  

durch Herr Dr. Kahf 

3. Jahresabschlüsse – aktueller Sachstand 

4. Haushaltsplanung 2026 

5. Verschiedenes und Anfragen 

Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes ist 

hierzu recht herzlich eingeladen. 

Eine nichtöffentliche Sitzung findet im Anschluss statt. 

 

gez. Marion Maier 

Verbandsvorsitzende 

 

 

Einladung zur Sitzung  

des beschließenden 

Ausschusses für die  

Abwasserbeseitigung des  

Gemeindeverwaltungsverbandes 

Oberes Schlichemtal 

am Donnerstag, 27. November 2025 

um 17.00 Uhr 

in der Pfarrscheuer 

Gemeinde Ratshausen 

Egertstraße 11, 72365 Ratshausen 

 

Tagesordnung 

- öffentlich - 

1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster 

 Beschlüsse 

2. Planung der künftigen Betreuung der Kläranlage  

– weiteres Vorgehen 

3. Wasserrechtliche Erlaubnisse – aktueller  

Sachstand 

4. Beauftragung der Gewerke für den Umbau des  

Regenüberlaufbeckens Obere Säge  

5. Verschiedenes und Anfragen 

Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes ist 

hierzu recht herzlich eingeladen. 

 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

 

gez. Marion Maier 

Verbandsvorsitzende 

 

 
 

Liebe Badegäste, 

im Schlichembad erfolgt die Umstellung auf ein neues Ein-

trittssystem. Aus diesem Grund ist ein Umtausch/Rück-

gabe der bisherigen Karten erforderlich. 

Wichtige Informationen zum Umtausch: 

•Wo:   An der Kasse im Schlichembad 

•Wann:  27.11.2025 

•Uhrzeit:  07:00 – 09:00 Uhr 

•Mitbringen:  Bitte bringen Sie Ihre alte Karte mit.  

•Bankdaten:  falls Sie eine Überweisung des Geldes 

wünschen 

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns, Sie weiter-

hin im Schlichembad begrüßen zu dürfen. 

 

Ihr Team vom Schlichembad 

 

 

 

 

 

 
Sammlung in Wertstoffzentren – Kronkorken für den 

guten Zweck 

Neben den bekannten Containern und 

Sammelbehältnissen findet man in den 

zehn Wertstoffzentren im Zollernalb-

kreis seit einiger Zeit zusätzlich: eine 

blaue Regentonne. Diese ist mit einem 

Aufkleber gekennzeichnet und wird 

für die Sammlung von Kronkorken ge-

nutzt. Jeder der darin gesammelten 

Kronkorken kommt einem besonderen 

wohltätigen Zweck zugute: Das Unternehmen Bogen-

schütz stärkt damit die Aktion der Kronenkinder Schwarz-

wald. Die Initiative sammelt und recycelt das aus Haushal-

ten, Gasthäusern, Brauereien und von Getränkelieferanten 

oder auch Vereinsheimen zusammengekommene, in den 

Kronkorken enthaltene Weißblech. Der Erlös geht an den 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. „Damit 

führen wir die Kronkorken der Kreislaufwirtschaft zu, för-

dern die Nachhaltigkeit und können darüber hinaus eine 

wertvolle Einrichtung unterstützen“, so Geschäftsführer 

Uwe Bogenschütz. Durch die Platzierung der Sammelton-

nen in den Wertstoffzentren erhält die Aktion zusätzliche 

Reichweite und Aufmerksamkeit. Die entsprechende An-

frage beim Landratsamt Zollernalbkreis wurde deshalb 

gerne genehmigt. Die gemeinsame Hoffnung aller Betei-

ligten: dass möglichst viele Unterstützer möglichst viele 

Kronkorken dort abgeben. Durch die Initiative konnten be-

reits mehrere Millionen Kronkorken gesammelt werden, 

was eine immense Spendensumme ergab. Ein entspre-

chend beschilderter Container für die Aktion, in den eben-

falls Kronkorken eingeworfen können, steht auf dem Be-

triebsgelände der Firma Bogenschütz in Grosselfingen. 

 

 
Ab Januar keine Barauszahlung der Rente mehr  

möglich  

Angaben von Kontoverbindungen zur Überweisung ist 

ein Muss  

Die Deutsche Bank wird als Nachfolgerin der Postbank ab 

Januar 2026 keine Barauszahlungen von Renten mehr an-

bieten. Umso wichtiger ist es, dass betroffene Versicherte 

so schnell wie möglich ihrem gesetzlichen Rentenversiche-

rungsträger eine Kontoverbindung mitteilen, appelliert die 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 

BW). Hintergrund ist die mit dem SGB VI-Anpassungsge-

setz geplante Änderung, die ab 2026 nur noch Rentenzah-

lungen per Überweisung auf ein Bankkonto zulässt.  

Es fehlen noch Kontoverbindungen von Versicherten.  

Die entsprechenden Rentnerinnen und Rentner wurden seit 

dem Sommer mehrfach schriftlich über die Einstellung des 

Informationen anderer 

Ämter 
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Barauszahlungsservice informiert. Die Betroffenen kön-

nen diesen Schreiben alle wichtigen Schritte entnehmen 

und mit dem beigelegten Formular die Kontoverbindung 

portofrei an die DRV BW zurücksenden, damit sie ihre 

Rente auch zukünftig problemlos erhalten. Für diejenigen, 

die bisher nicht reagiert haben drängt nun die Zeit zum 

Handeln.    

Auch online möglich  

Noch schneller geht die Rückmeldung über die Kontover-

bindung online mit dem Antrag „Angaben zum Zahlungs-

weg bei Inlandskonto“ (R0985) über die Online-Services 

der DRV unter www.deutsche-rentenversicherung.de/ean-

trag-R0985.  

Was tun, wenn man noch kein Konto hat?  

Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger kann ein soge-

nanntes Basiskonto mit allen grundlegenden Zahlungs-

funktionen bei einer Bank eröffnen. Durch das Zahlungs-

kontengesetz (ZKG) sind Kreditinstitute verpflichtet, mit 

einem berechtigten Verbraucher einen Basiskontovertrag 

abzuschließen. Nähere Informationen und ein entsprechen-

des Antragsformular zur Eröffnung eines Basiskontos fin-

den Versicherte auch bei der Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg e. V. unter https://www.verbraucherzentrale-

bawue.de.  

Wem die Zeit für eine Kontoeröffnung davonläuft oder die 

Möglichkeit fehlt, kann sich die Rente auch kostenfrei auf 

das Konto einer Person seines Vertrauens überweisen las-

sen. Das Antragsformular für diese Lösung ist das bereits 

genannte. 

 

 

 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 

Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 

Kostenfreie Rufnummer 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen sind an 

den Wochenenden und Feiertagen am Krankenhaus 

Albstadt von 10:00 Uhr-18.00 Uhr, am Krankenhaus 

Balingen von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.  

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dort-

hin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus 

Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereit-

schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 116 

117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu Hause 

aufsucht. 

Balingen (Allgemeiner Ärztlicher Bereitschaftsdienst) 

Zollernalbklinikum Balingen, Tübinger Straße 30, 

72336 Balingen  Sa, So und FT 10-20 Uhr 

Albstadt (Allgemeiner Ärztlicher Bereitschaftsdienst) 

Zollernalbklinikum Albstadt, Friedrichstraße 39 

72458 Albstadt  Sa, So und FT 10-18 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kindern- und Jugend-

ärztlichen Bereitschaftsdienst: 

Kinder- und jugendärztliche Bereitschaftsdienst 

Kindernotfallsprechstunde in allgemeinen Bereitschafts-

praxis Albstadt sonntags 10-13 Uhr und 14-18 Uhr 

Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis Reutlin-

gen, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 9-13 Uhr u. 15-19 Uhr 

Tel. 116117 

Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis Tübin-

gen, Hoppe-Seyler-Str. 1 72076 Tübingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 10.00-18.00 Uhr 

    Tel. 116117 

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis 

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen 

Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 

Mo – Do   19 – 21 Uhr 

Fr    18 – 21 Uhr 

Sa, So und an Feiertagen  9 – 21 Uhr 

Tel. 116117 

Notruf (Feuerwehr/Notruf/Notfall):                 112 

Krankentransport               19 222 

Bereitschaftsdienst Augenarzt:                      116117 

Bereitschaftsdienst Kinderarzt:                       116117 

Bereitschaftsdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt:           116117 

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:             01801/116 116 

Giftnotrufzentrale Freiburg ………….0761/19240 

Bereitschaftsdienst Stadtapotheke Schömberg 

Telefon: (07427) 94750. 

Öffnungszeiten  

Mo. Di. Do. Fr.,  8.°° - 12.30 Uhr und 14.°° - 19.30 Uhr 

Mi.,                     8.°° - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.30 Uhr 

Sa.,                      8.°° - 12.30 Uhr 

Notdienst: Außerhalb unserer Öffnungszeiten gilt der 

Balinger Notdienstplan 

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 

 

 

 

 

Gemeinde Weilen u.d.R.  

 

 

Wir suchen für unseren Kindergarten eine 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 

ab 01.01.2026 

Über uns: 

Der Kindergarten Weilen u.d.R. ist eine kleine Einrichtung 

mit 1,5 Gruppen und fröhlichen Kindern im Alter von 2 bis 

6 Jahren. 

Deine Aufgaben: 

• Du begleitest und förderst Kinder liebevoll in  

ihrer Entwicklung 

• Du planst, gestaltest und reflektierst pädagogische  

Angebote: kreativ, spontan und kindorientiert 

• Du pflegst eine wertschätzende Zusammenarbeit 

mit Eltern, Kolleginnen und dem Träger 

• Du bringst dich aktiv mit deinen Ideen und  

Stärken in die Weiterentwicklung unserer  

Einrichtung ein 

Das wünschen wir uns: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich  

anerkannte/r Erzieher/in oder eine gleichwertige  

Qualifikation nach § 7 KiTaG 

• Freude, Geduld und Einfühlungsvermögen bei der 

Arbeit mit Kindern 

• Teamgeist, Zuverlässigkeit und Humor 

• Offenheit für neue Ideen und Lust, gemeinsam  

pädagogische Wege zu gestalten 

Das bieten wir dir: 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  

• Eine leistungsgerechte Vergütung nach 

• TvöD-SuE 

• Regelmäßige Fortbildungen und Unterstützung  

Verschiedenes 

Bereitschaftsdienste 
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bei Weiterentwicklung 

• Ein herzliches, motiviertes Team 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis spätestens 

23.11.2025 per Mail an info@weilen-udr.de oder per Post 

an Gemeindeverwaltung Weilen u.d.R., Angelstraße 1, 

72367 Weilen u.d.R. 

Auskünfte erteilt vorab gerne die Kindergartenleitung un-

ter Tel. 07427/2014. 

 

Silke Edele 

Bürgermeisterin 

 

 
Einladung zur Jahresabschlussfeier am 27.11.2025 ab 

15.00 Uhr 

Liebe Mitglieder mit Angehörigen, 

freut Euch auf einen gemütlichen Nachmittag, den wir mit 

Kaffee und leckerem Nusszopf beginnen möchten. Dazu 

seid ihr herzlich von uns eingeladen. Für die musikalische 

Unterhaltung sorgt Ernst Bühler mit seinem Akkordeon. 

Gerne darf bei Volksmusik und alten Schlagern mitgesun-

gen werden. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für nette 

Gespräche und geselliges Beisammensein. 

Als kleines Dankeschön erhält jedes Mitglied einen Ver-

zehrgutschein für diesen Nachmittag im Wert von 5 

Euro, der auch gerne für ein Vesper verwendet werden 

kann. 

Datum:   27.11.2025 

Uhrzeit:  Ab 15.00 Uhr 

Ort: St.   Josephstuben, Schörzingen 

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Jahresausklang 

mit Euch und hoffen auf viele Teilnehmer! 

Herzliche Grüße 

Vorstandschaft des VdK-Ortsverbands Schörzingen 

 

 

 

 
Kindergarten „Sonnenschein“ 

Kirchengemeinde „Sankt Jakobus“ 

  

Wir sagen Danke… 
 

… dass so viele zu unserer  

Sankt Martinsfeier gekommen sind.  

Es war ein sehr schöner Abend. 

 
„Ein bisschen so wie Martin,  

möcht´ ich manchmal sein 

und ich will an andre denken, 

ihnen auch mal etwas schenken.  

Nur ein bisschen, klitzeklein,  

möcht´ ich wie Sankt Martin sein…“  
 

 

Vielen Dank für die großzügigen Spenden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportverein Zimmern unter der Burg 

Funktionelles Gesundheitstraining 

Montag:    19.30 - 21.00 Uhr 

      Männer-Gesundheitstraining 

Dienstag:  9.30 -10.30 Uhr 

      Seniorengymnastik mit Gisela Rau 

      Neueinsteiger jeder Zeit willkommen 

 

Mittwoch:  18.30 – 20.00 Uhr 

      Gesundheitsgymnastik mit Gisela Rau 

Mittwoch:  20.00 - 21.15 Uhr 

    Tanz dich Fit   ZUMBA   mit Petra Schatz 

    Tanz und Fitness auf lateinamerikanische 

    Rhythmen    Einstieg jeder Zeit möglich 

Donnerstag: 19.00 – 21.00 Uhr Tischtennis 

19.30 Uhr bis 21.30 Badminton 

 

 

 

Vereinsnachrichten 

Kirchengemeinderat: Der Erlös des  

Wurst – und Getränkeverkaufs gehen  

an die Nachsorgeklinik in VS – Tannheim.  
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Musikverein Zimmern unter der Burg 
 

Der Musikverein möchte Sie herzlich zum diesjährigen Vorspiel unserer Jungmusiker am  

Sonntag, den 23.11.2025, einladen.  

Auch in diesem Jahr richten wir wieder ein gemütliches Vorspielfrühstück aus.  

Das reichhaltige Buffet ist ab 9:30 Uhr geöffnet. 

Neben leckerem Frühstück und gemütlichem Beisammensein dürfen unsere Jüngsten ihr 

Können auf der Bühne präsentieren. Beginn der Vorträge ab 10:30 Uhr.  

Als Highlight wird die Jugendkapelle eigens einstudierte und unterhaltsame Stücke  

vortragen. 

 

Im Anschluss laden wir Interessierte (Kinder ab 8 Jahren,  

Jugendliche und Erwachsene) zu einer Instrumentalvorstellung ein. 

Bei genügend Interessenten wird ein neuer Instrumentalkurs angeboten. 

 

Bei Fragen vorab zu den Kursen, einfach kurz Kontakt aufnehmen. 

Angelina Broghammer – 0170/6100336 – angelina.broghammer@gmail.com 

 

Der Musikverein freut sich schon im Voraus auf Ihr Kommen!    
 

 

 

 

 

 

 
Pfarramt Schömberg,    Tel. 2509, Fax: 6156 

E-mail     pfarramt.schoemberg@drs.de 

Internet: www.stadtkirche-schoemberg.de 

Öffnungszeiten 

Montag      08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Dienstag:   geschlossen 

Mittwoch:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr u.  

                 13:00 Uhr – 17:00 Uhr in Dotternhausen 

Donnerstag u. Freitag    08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 

Einladung zu den Gottesdiensten in der Gemeinde 

Sonntag, 23.11.2025 – Christkönigssonntag 

9.00 Uhr Wortgottesfeier (GmR) Jugendkollekte 

Sonntag, 30.11.2025 – 1. Adventssonntag 

10:30 Uhr gestaltet von den Himmelsklängen 

 

 
 

 

 

 

 
Beerdigungsdienst 

Im Trauerfall wenden Sie sich bitte an: 

Diakon Stephan Drobny, Tel. 0178 5645033  

stephan.drobny@drs.de 

AKTUELLES, einen IMPULS und weitere Gottesdienste 

finden Sie unter www.stadtkirche –schoemberg.de 

 

 

 
 

Evang. Gemeindebüro Täbingen, Im Oberland 9,  

72348 Rosenfeld-Täbingen, Tel. (07427) 3294,  

Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 

Gemeindebüro Mo.  9.30 – 12.00 Uhr 

Do 14.00 – 16.30 Uhr 

E-Mail: bettina.huonker@elkw.de 

Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 

Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  

Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 

1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 

Telefon (07427) 8672  

E-Mail axel.maerklin@t-online.de 
 

Gottesdienste 

Sonntag, 23. November 2025 Ewigkeitssonntag 

 

Katholische 

Kirchengemeinde 

St. Jakobus  

Zimmern u.d.B. 

 

Kirchen 

Evangelische 

Kirchengemeinde 

Täbingen 

Dautmergen 

Zimmern u.d.Burg 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
mailto:stephan.drobny@drs.de
mailto:bettina.huonker@elkw.de
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09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger  

mit Gedenken an die Verstorbenen des 

vergangenen Jahres 

10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 

10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit  

Dieter Schott 

10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer  

Stefan Kröger  

Mittwoch, 26. November 2025  

15.15 Uhr Konfi-Unterricht in Endingen 

20.00 Uhr Probe des Posaunenchores 

Sonntag, 30. November 2025. 1. Advent - Kirchenwahl 

09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger  

und dem Kirchenchor 

10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus mit  

Verteilung der Rollen 

10.00 Uhr SUZ-Gottesdienst in Endingen mit  

Walter Stingel 

10.15 Uhr Advents-Gottesdienst mit Pfarrer Stefan  

Kröger und dem Kindergarten in  

Erzingen 

Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Vorläuten. 

Um 10.00/10.15 Uhr wird nachgeläutet. 

 

Hinweise: 

Kirchenwahl:  

Das Wahllokal ist von 9:45 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet. Der 

Wahlbriefkasten ist der Briefkasten des Gemeindebüros. 

Hier können die Briefwahlumschläge eingeworfen werden.  

Kinderkirche 

Unsere Kinderkirche findet meistens im 2-wöchigen 

Rhythmus Sonntag vormittags 10.00 Uhr im Gemeinde-

haus statt. Für nähere Informationen und Termine dürft ihr 

Euch gerne bei Sarah Hölle per Whats-App oder telefo-

nisch melden. Tel. 0176-99639083. 

 

 

 

 

 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V.  

Menüservice: Köstliches für die Adventszeit 

In der Adventszeit laden wir Sie ein, einen Moment inne-

zuhalten und die kleinen Freuden des Lebens zu genießen. 

Unsere festlich angerichteten Menüs bringen Weihnachts-

freude direkt auf Ihren Teller – von zarter Gänsebrust über 

feinen Wildlachs in Weißwein-Sahnesoße bis hin zu lecke-

ren Beilagen. Unsere Menükurierinnen und Menükuriere 

liefern Ihr Mittagessen zuverlässig bis an die Haustür. Bei 

Interesse wenden Sie sich bitte an den DRK-Menüservice 

unter Tel. 07433/9099-29. 

Neuer PEKiP-Kurs beim DRK Balingen ab 18. Novem-

ber 2025  

Für Eltern mit Babys von drei bis sechs Monaten: Das Pra-

ger Eltern-Kind-Programm (PEKiP) unterstützt die früh-

kindliche Entwicklung durch Spiel, Bewegung und Aus-

tausch in der Gruppe. Der Kurs findet dienstags um 13:00 

Uhr in den Räumen des DRK Balingen statt. Jetzt anmel-

den und die ersten Lebensmonate bewusst begleiten. An-

meldung unter 07433 909913 oder über die Homepage drk-

zollernalb.de 

Eltern-Baby-Kurse (Elba) Zeit und Raum für Eltern mit 

Babys im ersten Lebensjahr: Austausch, Spiel, Entspan-

nung und Unterstützung für die neue Familiensituation. 

Freie Plätze für Babys von 3–6 Monaten: dienstags, 10:15-

11:30 Uhr in Balingen. 

Für Babys von 6-9 Monaten: montags, 08:45-10:00 Uhr in 

Balingen  

Für Babys von 3-6 Monaten: freitags, 08:45-10:00 Uhr in 

Hechingen 

Alle Kurse bestehen aus 10 Einheiten à 75 Minuten. Ein 

Quereinstieg ist bei allen Kursangeboten möglich. Anmel-

dung unter www.drk-zollernalb.de 

Bitte werde Fördermitglied - für nur 25 € pro Jahr! Da-

mit wir stark bleiben für morgen.  

Jede neue Fördermitgliedschaft beim DRK-Kreisverband 

Zollernalb e.V. stärkt den Bevölkerungsschutz im Zoller-

nalbkreis – für mehr Sicherheit und Menschlichkeit bei uns 

hier vor Ort. Wir brauchen neue Fördermitglieder, denn 

nur dank deren Beiträge können wir viele wichtige Aufga-

ben, insbesondere im Ehrenamt, umsetzen. 

Jetzt anmelden und weitersagen:  www.drk-zoller-

nalb.de/start/mitgliedschaft 

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns an unter 07433 

9099-30 oder 07433 9099-816 

Der DRK-Kleiderladen (Auf dem Graben 13 – 72336 

Balingen) steht Ihnen sowohl zum Stöbern, Einkaufen als 

auch zur Spendenabgabe zu folgenden Öffnungszeiten of-

fen: Montag und Dienstag 14:00 – 17:00 Uhr; Mittwoch 

und Freitag 10:00 – 13:00 Uhr; Donnerstag: 15:00 – 18:00 

Uhr. Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

 

 
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm 

für Gesundheit, Sport, Familie, Kinder, Bildung und 

Kreativität. Offen für alle – unabhängig von  

Konfession und Herkunft.  

Wir freuen uns über Ihr Interesse.  

Ein Funken Pluriversum – Mit Alberto Acosta und dem 

Grupo Sal Duo 

Impulse für eine gerechte Zukunft. Sonntag, 23. Nov., 19 

Uhr, Balingen, b2 Biomarkt 

Gedächtnistraining – für einen fitten Geist 

Seminar, 2-teilig, Montag, 24. Nov. und 01. Dez., 14:30 – 

16 Uhr, Balingen, kath. Gemeindehaus 

Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen 

Online Vortag aus der Reihe „We are family – Familie in 

allen Facetten“, Dienstag, 25. Nov.,19:30-21 Uhr 

Das habe ich schon 100-mal gesagt …! 

Digitaler Elterntreff – Online Vortrag mit Gespräch, 

Dienstag, 25. Nov., 20 Uhr 

Offenes Cafe für Alleinerziehende – in Balingen 

Samstag, 29. Nov., 9:30 – 11:30 Uhr, Balingen, kath. Ge-

meindehaus   

Grenzen setzen ohne zu verletzen – aus der Reihe „We 

are family – Familie in allen Facetten“ 

Online-Vortrag, Donnerstag, 04. Dez., 19:30-21 Uhr 

Geschichten aus der Stadt Balingen – „Handwerk im 

Wandel der Zeit“ 

Stadtführung, Sonntag, 07. Dez., 14-15:30 Uhr, Balingen, 

Friedhofkirche (Parkplatz) 

Wilde Nadelbaumküche  

Workshop, Montag, 08. Dez., 19 – 21:15 Uhr, Balingen, 

kath. Gemeindehaus 

sonstiges 
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Jesus, Maria, der Josef und ich – Die Weihnachtsge-

schichte als Lebensphilosopie 

Lesung mit Franz Wohlfahrt, Dienstag, 16. Dez., 19 Uhr, 

Balingen-Frommern, kath. Gemeindehaus 

Adventssingen am 4. Advent – auf dem Palmbühl 

Sonntag, 21. Dez., 16 Uhr, Schömberg, Palmbühl 

Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de Tel.: 

07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de 

 

 
2026 fallen im Südwesten rund 15.000 Photovoltaik-

Anlagen aus der Einspeisevergütung – so viele wie noch 

nie Drei Optionen, wie man Solarstrom-Anlagen nach 

dem Ende der EEG-Förderung weiter wirtschaftlich 

nutzen kann. Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württem-

berg: Weiterbetrieb bei Volleinspeisung, Umstellung auf 

Eigenversorgung oder Repowering. Photovoltaik-Anlagen 

fallen nach rund 20 Jahren aus der Einspeisevergütung 

durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). In diesem 

Jahr betrifft dies in Baden-Württemberg gut 10.000 Solar-

stromanlagen, nächstes Jahr folgen mehr als 15.000 Anla-

gen – meist im Besitz von Privatpersonen. Ein profitabler 

Weiterbetrieb der Ü20-Anlagen ist in vielen Fällen den-

noch möglich. Darauf weisen die KEA Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) und das 

Solar Cluster Baden-Württemberg im Rahmen des Photo-

voltaik-Netzwerks Baden-Württemberg hin. Anlagenei-

gentümerinnen und -eigentümer haben drei Optionen: den 

Solarstrom wie bislang vollständig dem Netzbetreiber zur 

Verfügung zu stellen, die Umstellung auf Eigenversorgung 

mit Überschusseinspeisung oder ein Anlagen-Repowering.  

Die EEG-Förderung sichert Eigentümerinnen und Eigentü-

mern von Photovoltaik-Anlagen eine regelmäßige Ein-

kommensquelle. Doch nach 20 Jahren plus das Jahr der In-

betriebnahme ist damit Schluss. Im Südwesten sind von 

2021 bis heute bereits 30.057 Photovoltaik-Anlagen aus 

der EEG-Förderung gefallen. 2025 kommen 10.645 wei-

tere Anlagen hinzu, 2026 werden 15.500 Anlagen folgen. 

Die Zahlen stammen vom Marktstammdatenregister der 

Bundesnetzagentur. 

Wirtschaftliche Wege zum Weiterbetrieb 

Doch auch ohne EEG-Förderung können ältere Anlagen 

weiterhin umweltfreundlichen Strom erzeugen. Wichtig ist 

dabei, den wirtschaftlich sinnvollsten Weg für den Weiter-

betrieb zu wählen. Da eine hohe Zahl an Anlagen im Süd-

westen auf privaten Dächern errichtet wurde, stellt sich vor 

allem Privatpersonen die Frage, wie es mit ihrer ausgeför-

derten Anlage weitergeht. 

Folgende Möglichkeiten gibt es für die Zeit danach:  

Tipp 1: Weiterbetrieb bei Volleinspeisung 

Entscheiden sich die Eigentümer und Eigentümerinnen für 

einen Weiterbetrieb mit Volleinspeisung, müssen sie nichts 

weiter unternehmen. Sie erhalten dann vom Netzbetreiber 

eine Einspeisevergütung light: den Jahresmarktwert für 

den eingespeisten Solarstrom. Der Jahresmarktwert ist der 

durchschnittliche Erlös, den Solarstrom an der Strombörse 

erzielt. Davon abzuziehen sind Vermarktungskosten des 

Netzbetreibers. Diese Variante lohnt sich für Haushalte, 

die einen sehr geringen Stromverbrauch vor Ort haben. 

EEG-Anlagen mit mehr als 100 Kilowatt installierter Leis-

tung müssen in die Direktvermarktung wechseln. Die Be-

treibenden dieser größeren Photovoltaik-Anlagen, etwa 

Kommunen, vermarkten den Solarstrom mittels eines Di-

rektvermarkters an der Strombörse. Der Direktvermarkter 

übernimmt Aufgaben wie Prognosen und Abrechnung. Da-

für verlangen sie eine fixe Pauschale oder eine prozentuale 

Beteiligung am Erlös. Für Haushalte lohnt sich die Direkt-

vermarktung nicht, da sie nur geringe Mengen an Solar-

strom an der Börse handeln können und es dafür am Markt 

noch keine passenden Angebote von Dienstleistern gibt. 

Tipp 2: Umstellung auf Eigenversorgung und Über-

schusseinspeisung 

Lohnenswert ist auch die Umstellung auf Eigenverbrauch 

und die Einspeisung des im Haushalt nicht nutzbaren So-

larstroms. Möglichst viel des Stroms vom Dach selbst zu 

verbrauchen, ist besonders profitabel. Da die Anlage abge-

schrieben ist und die Betreiber nur noch minimale Kosten 

für Wartung und Versicherung haben, kostet der Solar-

strom lediglich rund drei bis vier Cent pro Kilowattstunde. 

Zum Vergleich: Der Strom aus dem Netz ist rund zehnmal 

so teuer. Diese Version eignet sich für Haushalte, bei denen 

ein moderater bis hoher Stromverbrauch vorhanden ist und 

die durch Eigenverbrauch Stromkosten einsparen wollen. 

Wer zu Hause eine Wärmepumpe zum Heizen oder ein 

Elektroauto hat, profitiert hier besonders, da diese den Ei-

genverbrauch des Solarstroms erhöhen. Der überschüssige 

Strom wird zum Jahresmarktwert an den Netzbetreiber 

oder Direktvermarkter verkauft. Letzteres lohnt sich aller-

dings kaum bei kleinen Anlagen mit nur wenig einzuspei-

senden Stromüberschüssen. Voraussetzung auch hier: die 

Anlage ist noch funktionsfähig.  

Tipp 3: Repowering der Anlage 

Unter Repowering versteht man die Installation einer 

neuen Photovoltaik-Anlage am selben Standort oder den 

teilweisen Austausch von Komponenten der alten Anlage 

– Module, Wechselrichter und Steuerungssysteme. Ziel ist 

unter anderem, die Leistung der Anlage zu erhöhen: Neue 

Solarmodule gewinnen auf der gleichen Fläche bis zu dop-

pelt so viel Strom wie die alten. Die neue Photovoltaik-An-

lage oder die neuen Komponenten haben zudem eine fri-

sche Leistungsgarantie für die nächsten 20 bis 25 Jahre. Bei 

der alten Anlage ist diese bereits abgelaufen. Die Option 

Repowering ist für diejenigen sinnvoll, die einen hohen 

Stromverbrauch haben und mit einer neuen Anlage noch 

mehr Stromkosten sparen können. Auch wenn die Photo-

voltaik-Anlage nicht mehr funktionsfähig ist oder eine 

Dachsanierung ansteht, bietet sich Repowering an. Wer die 

alte ausgeförderte Anlage durch eine neue ersetzt, erhält 

für die gesamte neue Anlage die zum Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme gültige EEG-Einspeisevergütung. Für eine 

Repowering-Maßnahme innerhalb der EEG-Vergütungs-

zeit ist Folgendes geplant: Bis zur Leistung der alten An-

lage gibt es weiterhin die bestehende EEG-Vergütung bis 

zum Förderende. Für die Mehrleistung der Anlage erhalten 

die Betreibenden die neue gültige EEG-Vergütung für 20 

Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme. Aktuell hat die EU 

dies jedoch noch nicht beihilferechtlich genehmigt.  

Weiterführende Informationen  

• Zum Umgang mit alten Photovoltaik-Anlagen gibt es 

weitere Informationen: www.photovoltaik-bw.de/the-

men/ue20-photovoltaik-anlagen 

• Zum Repowering hat das Photovoltaik-Netzwerk Baden-

Württemberg eine kostenfreie Broschüre erstellt: 

www.photovoltaik-bw.de/themen/repowering-von-photo-

voltaik-anlagen.  

• Im September 2025 hat das Photovoltaik-Netzwerk Ba-

den-Württemberg eine Online-Veranstaltung zu Ü20-An-

lagen angeboten. Das Video finden Interessierte hier: 

www.youtube.com/watch?v=TYzR13BRi20 

mailto:info@keb-zak.de
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